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Vorwort	
	
Die	Herausforderungen	an	Schule	verändern	sich	im	Laufe	der	letzten	Jahre	mehr	und	mehr.	
Die	Schülerschaft	ist	eine	zunehmend	heterogene	Gruppe	von	Kindern	und	Jugendlichen,	die	
durch	allgemeine	gesellschaftliche	Veränderungen	geprägt	ist.	Die	damit	auftretenden	Prob-
leme	und	eine	steigende	Anzahl	von	Schüler*innen	mit	sonderpädagogischem	Förderbedarf	
verschiedenster	Ausprägung	stellen	vielfältige	Herausforderungen	an	die	Institution	Schule.	
	

	
	
Die	grundlegende	Arbeit	 in	der	Mittelstufe	ab	der	7.	Klasse	 liegt	 zunächst	 in	der	erzieheri-
schen	Arbeit,	die	ein	Zusammenleben	in	der	Schule	ermöglichen	soll,	und	den	einzelnen	Kin-
dern,	 trotz	und	einschließlich	 ihrer	ganz	persönlichen	Probleme,	einen	Weg	aufzeigen	soll,	
ihre	Stärken	zu	finden.		
Hierzu	müssen	wir	 uns	 gemeinsam	 im	 Kollegium	 auf	 den	Weg	 begeben.	 Die	 Sonderpäda-
gog*innen	verstehen	 sich	dabei	 als	 Team,	das	Schüler*innen	mit	diversen	Unterstützungs-
bedarfen	 auffangen	möchte	 und	 dazu	 angepasste	 Konzepte	 entwirft.	 Die	 Angebote	 sollen	
den	 Schüler*innen	 einen	 geschützten	 Rahmen	 bieten,	 in	 dem	 sie	 ihre	 Stärken	 entwickeln	
können	und	auf	dem	Weg	zu	einem	Schulabschluss	begleitet	werden,	um	eine	weitere	beruf-
liche	Ausbildung	zu	ermöglichen.		
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Im	7.	Jahrgang	liegt	der	Schwerpunkt	daher	auf	der	Diagnostik,	um	möglichst	individuell	pas-
sende	Angebote	 für	 die	 Schüler*innen	 dieses	 Jahrgangs	 entwickeln	 zu	 können.	Die	Unter-
stützung	 im	Kollegium	soll	 durch	Hospitations-	 und	Beratungsangebote	gewährleistet	wer-
den.	Ab	dem	8.	Jahrgang	sollen	die	Angebote	optimiert	und	neue	Kolleg*innen	eingebunden	
werden.	
Im	9.	und	10.	Jahrgang	zielen	die	Angebote	auf	einen	Abschluss	mit	 individuell	abgestimm-
ten	Möglichkeiten	zur	beruflichen	Weiterbildung.	
	
Die	 Konzepte	 zur	 Planung	 der	 Förderung	 und	 die	 verschiedenen	 -	 teilweise	 temporären	 -	
Angebote	 in	 den	 verschiedenen	 Jahrgängen	 sind	 als	 Konzeptideen	 zu	 verstehen,	 die	 sich	
durch	Erfahrungen	im	Alltag	und	Austausch	im	Kollegium	weiterentwickeln.	
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1.	Diagnose	und	Planung	der	Förderung	
	
Jedem	 Jahrgang	 sind	 Sonderpädagog*innen	 zugeordnet.	 Für	 die	 Planung,	 Koordinierung,	
Beratung,	 Hospitation,	 Dokumentation	 und	 Organisation	 stehen	 jeder/m	 Sonderpädago-
gen*in	mindestens	sechs	Unterrichtsstunden	zur	Verfügung.	Feste	Termine	stellen	die	För-
derplankonferenzen	dar,	die	im	Anschluss	an	die	Notenkonferenzen	stattfinden.	In	unmittel-
barer	Nähe	zu	den	Notenkonferenzen	erheben	die	Sonderpädagog*innen	den	Ist-Stand	der	
Schüler*innen	mit	 sonderpädagogischem	Förderbedarf	mittels	eines	Erhebungsbogens	von	
allen	unterrichtenden	Lehrkräften	und	werten	diesen	aus.	
Auf	dieser	Grundlage	werden	die	Förderpläne,	Nachteilsausgleiche	und	am	Ende	des	Schul-
jahres	 Entwicklungsberichte	 erstellt.	 Auf	 der	 Förderplankonferenz	werden	die	 Förderpläne	
durch	 die	 unterrichtenden	 Lehrkräfte	 beschlossen.	 Die	 Sonderpädagog*innen	 informieren	
am	Ende	des	Schuljahres	zusätzlich	über	mögliche	Nachteilausgleiche,	die	nach	Sek	I-VO	§16	
(Lese-	und	Rechtschreibschwäche)	vergeben	werden	können.	Zu	Beginn	des	neuen	Schuljah-
res	wird	ein	entsprechender	Antrag	durch	die	Eltern	an	die	Schulleitung	gestellt.	
Die	 Sonderpädagog*innen	 sind	 für	Verlaufsdiagnostik	 und	der	Dokumentation	 in	 den	 son-
derpädagogischen	Förderbögen	verantwortlich.	
Wenn	im	Februar	die	Anmeldungen	für	den	neuen	7.	Jahrgang	erfolgen,	werden	Erstgesprä-
che	mit	 den	 Eltern	 und	 den	 neuen	 Schüler*innen	mit	 sonderpädagogischen	 Förderbedarf	
vereinbart.	Es	findet	ein	erstes	Kennenlernen	und	Beratung	bezüglich	der	Wahlpflichtfächer	
sowie	der	Schullaufbahn	(Abschlussmöglichkeiten	an	der	ISS)	statt.		
	

	

	

Hospitationen	in	allen	Klassen

bedarfsgerechte,	individuelle	Eingangsdiagnostik	
(HSP	für	Rechtschreibung	und	Mathediagnostik)

Kleingruppenförderung	 in	Hauptfächern	
Mathe	und	Deutsch	(zieldifferent)

erste	Förderpläne	zum	Ende	des	Halbjahres

´ Arbeitsschwerpunkt	erstes	Halbjahr:	
Welche	Schüler/innen	benötigen	welche	Unterstützung	in	welchen	Fächern?	
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Beginnt	ein	neuer	7.	Jahrgang,	hospitieren	die	zuständigen	Sonderpädagog*innen	bis	zu	den	
Herbstferien	 in	den	Klassen	mit	Schüler*innen	mit	sonderpädagogischen	Förderbedarf.	Da-
nach	werden	die	 individuellen	Förderpläne	 für	das	1.	Halbjahr	erstellt.	 In	Abstimmung	mit	
dem	SiBuZ	und	 in	Absprache	mit	den	Eltern	werden	Schüler*innen	mit	auffälligen	Lernver-
halten	auf	Grund	einer	vermuteten	LRS	oder	Rechenschwäche	getestet.	Dabei	werden	stan-
dardisierte	Testverfahren	verwendet.	Gelegentlich	werden	auch	im	7.	Jahrgang	Anträge	auf	
Einleitung	eines	 sonderpädagogischen	Feststellungsverfahrens	mit	Frist	 zu	Ende	November	
gestellt.	
Spätestens	nach	den	Herbstferien	sollte	die	Förderung	nach	individuellem	Lernplan	in	Lern-
gruppen	für	die	Hauptfächer	Mathematik,	Deutsch,	nach	Möglichkeit	Englisch	(Fächergruppe	
A)	stattfinden.		
	

	

	

	

	
Im	8.	 Jahrgang	werden	zu	Schuljahresbeginn	 (Frist	Ende	November)	die	Anträge	auf	Einlei-
tung	eines	sonderpädagogischen	Feststellungsverfahrens	und	der	Verfahren	zur	Erneuerung	
des	Förderstatus	bei	der	Koordinierungsstelle	im	SiBuZ	gestellt.	Diese	Verfahren	werden	mit	
der	Durchführung	 zusätzlicher	diagnostischer	Verfahren	 (i.R.	 Intelligenztests)	 von	den	Son-
derpädagog*innen	 unterstützt.	 Bei	 vermutetem	 emotional-sozialen	 Förderbedarf	 über-
nimmt	der/die	zuständige	Sonderpädagog*in	die	Planung	und	Koordination	zur	Einberufung	
einer	Klassenkonferenz	für	den	Antrag	auf	ein	Feststellungsverfahren.	Im	zweiten	Schulhalb-

Kleingruppenförderung	 in	Hauptfächern	
Mathe	und	Deutsch	(zieldifferent)

zeitweise	Doppelsteckung für	Beratung	
(Umgang	mit	Förderschüler*innen,	Lernen,	EmSoz)

• halbjährliche	Abstimmung	der	Förderpläne	auf	der	Zensurenkonferenz
• bei	Fragen	und	Diskussionen	zu	Förderplänen	muss	eine	
Klassenkonferenz	mit	abschließender	Förderplankonferenz	einberufen	
werden

Förder- und	Entwicklungspläne	überprüfen	und	
ergänzen	mit	Zuarbeit	der	Kolleg*innen

Kontakt	zu	neuen	Förderschüler*innen	aufbauen

´ Arbeitsschwerpunkt	zweites	Halbjahr:	
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jahr	findet	die	Beratung	von	Schüler*innen	und	Eltern	statt,	für	die	der	Übergang	in	die	ab-
schluss-	und	praxisorientierte	Lerngruppe	(apL)	sinnvoll	erscheint.	
	
Im	 9.	 Jahrgang	 können	 Schüler*innen	mit	 einer	 anerkannten	 Schwerbehinderung	 und	mit	
den	 Förderbedarfen	 Sehen,	 Hören,	 Autismus	 und	 körperlich-motorische	 Entwicklung	 und	
deren	Eltern	vom	Projekt	Initiative	Inklusion	HF	1	(Agentur	für	Arbeit)	beraten	werden.	Die	
zuständigen	 Sonderpädagog*innen	 stellen	 den	 Kontakt	 zwischen	 Eltern	 und	 Initiative	 her.	
Über	 diese	 Initiative	 werden	 auf	 Berufswegekonferenzen	 über	 mögliche	 Berufswege	 und	
Unterstützungsmöglichkeiten	 bezüglich	 Ausbildung	 beraten.	 Die	 Friedensburg-Oberschule	
hat	 im	 Zusammenhang	mit	 den	 Ausbildungschancen	 für	 Schüler*innen	mit	 Förderschwer-
punkt	Lernen	eine	Zusammenarbeit	mit	der	Lohschmidt-Schule	vereinbart.	
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2.	Inklusion	und	Förderung	nach	Fächergruppen	
	
Unser	Konzept	gilt	sowohl	für	Schüler*innen	mit	einem	Förderbedarf	als	auch	für	Schülerin-
nen	und	Schüler,	deren	Schulabschluss	gefährdet	ist.	
Mit	 den	 nachfolgenden	 Verfahren	 verfolgen	wir	 zwei	 Ziele:	 Zum	 einen	möchten	wir	 allen	
Schüler*innen	unserer	Schule	den	bestmöglichen	Schulabschluss	ermöglichen.	Zum	anderen	
sollen	alle	Schüler*innen	möglichst	stark	in	den	sozialen	Verband	ihrer	Klasse	integriert	sein.	
Das	erste	Ziel	erreichen	wir	am	besten	in	kleinen	Lerngruppen	mit	sehr	individueller	Förde-
rung.	Für	das	Erreichen	des	zweiten	Ziels	 ist	es	sinnvoll,	wenn	möglichst	viel	Unterricht	 im	
Klassenverband	stattfindet.	Da	sich	diese	beiden	Wege	in	gewisser	Weise	ausschließen,	ha-
ben	wir	uns	entschlossen,	unser	Inklusions-	und	Förderkonzept	auf	drei	Fächergruppen	auf-
zugliedern:	
	
A)	Deutsch,	Mathematik,	wenn	möglich	auch	in	Englisch	
B)	Naturwissenschaften	(Physik,	Biologie,	Chemie),	Gesellschaftswissenschaften,	Ethik	
C)	Berufsorientierende	Projekte,	Sport,	Kunst,	Musik	
	

	
	
Die	Gruppe	A	beinhaltet	die	Fächer,	 in	denen	die	Schüler*innen	für	den	Berufsorientieren-
den	 Abschluss	 (BOA),	 die	 Berufsbildungsreife	 (BBR),	 die	 erweiterte	 Berufsbildungsreife	
(eBBR)	 bzw.	 den	 Mittleren	 Schulabschluss	 (MSA)	 schriftliche	 Abschlussarbeiten	 bzw.	 -
prüfungen	bestehen	müssen.	Zur	Vorbereitung	darauf	werden	in	Deutsch,	Mathematik	und	
wenn	 möglich	 auch	 in	 Englisch	 parallel	 zum	 regulären	 Fachunterricht	 kleine	 Lerngruppen	

Ermöglichung	
von	Abschlüssen soziale	Integration	

in	die	Klasse

De,	Ma,	(1.FS)

• separate	Förderkurse

NaWi,	GW,	Et

• in	7	und	8:	spezielle
Materialien,	handlungs-
orientierter	Unterricht

• in	9	und	10:	teilweise	
separates	Angebot

BoP, Sp,	Ku,	Mu

• Unterricht	im	Klassen-
verband
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(Fördergruppen)	eingerichtet,	die	vorzugsweise	von	Sonderpädagog*innen	betreut	und	nach	
dem	Rahmenlehrplan	 Lernen	 entsprechend	 individueller	 Förderpläne	 unterrichtet	 und	 be-
wertet	werden.	 In	 diesen	 Lerngruppen	 können	 Schüler*innen	mit	 einem	 Förderbedarf	 ge-
meinsam	mit	denen,	deren	Schulabschluss	zurzeit	gefährdet	ist,	lernen.	Dies	ist	auch	tempo-
rär	möglich.	Über	die	Teilnahme	an	diesen	Gruppen	beraten	die	Fachlehrer*innen,	die	Klas-
senlehrer*innen	und	die	 Sonderpädagog*innen	mit	 den	 Eltern	 und	den	 Schüler*innen	 ge-
meinsam.	Auf	der	Grundlage	dieser	Beratung	entscheiden	die	Eltern	über	die	Teilnahme	ih-
rer	Kinder	an	den	Fördergruppen	in	den	einzelnen	Fächern.	
	
In	 der	 Fächergruppe	 B	 werden	 alle	 Schüler*innen	 einer	 Klasse	 gemeinsam	 von	 Fachleh-
rer*innen	unterrichtet.	Im	7.	und	8.	Jahrgang	erhalten	die	Schüler*innen	mit	dem	Förderbe-
darf	 Lernen	 für	 sie	geeignete	Materialien	und	nach	Möglichkeit	 stark	handlungsorientierte	
Unterrichtsangebote.	Die	Materialien	werden	 sukzessive	 in	 Zusammenarbeit	 zwischen	den	
Fachkonferenzen	und	den	Sonderpädagog*innen	erstellt.	Die	Gestaltung	der	Arbeitsphasen	
und	die	Bewertung	berücksichtigen	die	Vorgaben	der	 individuellen	Förderpläne	bzw.	Nach-
teilsausgleiche.	
Dieses	Vorgehen	kann	auch	im	9.	und	10.	Jahrgang	fortgesetzt	werden.	Ist	dies	nicht	möglich	
oder	 nicht	 gewünscht,	 findet	 der	 Unterricht	 in	 dieser	 Fächergruppe	 in	 der	 abschluss-	 und	
praxisorientierten	Lerngruppe	(apL)	statt	(siehe	3.)	
	
In	der	Fächergruppe	C	nehmen	alle	Schüler*innen	am	Unterricht	im	Klassenverband	teil.	Die	
Spezifika	der	Fächer	dieser	Gruppe	erlauben	es,	eine	gute	soziale	 Integration	mit	den	Stär-
ken	 der	 Schüler*innen	 zu	 verbinden.	 Eine	 Berücksichtigung	 der	 individuellen	 Förderpläne	
bzw.	der	gewährten	Nachteilsausgleiche	wird	dabei	gewährleistet.	
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3. Abschluss-	und	praxisorientierten	Lerngruppe	(apL)	
	
Ziel	und	Aufgabe	der	 Integrierten	Sekundarschule	 ist	es,	Schüler*innen	 in	 individuellen	Bil-
dungsgängen	auf	die	Arbeits-	und	Berufswelt	vorzubereiten	und	sie	anzuleiten,	sich	ausge-
hend	von	ihren	Interessen	mit	der	eigenen	Berufswahl	auseinanderzusetzen.	Von	Bedeutung	
ist	neben	der	Vermittlung	von	Bildungsinhalten	die	praxisorientierte	Vermittlung	der	für	die	
Berufsausbildung	 notwendigen	 Kenntnisse	 und	 Fertigkeiten.	 Die	 Lernform,	 die	 schulisches	
Lernen	 praxisorientiert	mit	 Inhalten	 aus	 dem	Wirtschafts-	 und	 Arbeitsleben	 verknüpft,	 ist	
das	Duale	Lernen.		

	

	
	 	

Lernen	in	der	Schule	und	
am	Praxisort
•positives	Selbstkonzept
•Motivation
•realistische	
Selbsteinschätzung
•individuelle	Lernwege

individuelle		Förderung	im	
Unterricht	mit	hohem	
Praxisanteil
•individuelle	Lernwege
•realistische	
Selbsteinschätzung
•Motivation
•positives	Selbstkonzept

Du
al
es
	L
er
ne

n
Inklusion

Schulabschluss	/	Stärkung	
der	Ausbildungsfähigkeit
•kleine	Lerngruppe	(12	SuS)
•individualisierter	Unterricht
•individuelle	Lernpläne
•Berücksichtigung	der	
Nachteilsausgleiche
•individuelle	Hilfen	und			
Förderung
•freiwillig

Schulabschluss	/	Stärkung	
der	Ausbildungsfähigkeit
•speziell FöB Lernen
•kleine	Lerngruppe		(12	SuS)
•individualisierter	Unterricht
•individuelle	Förderpläne
•Förderung	entsprechend	der		
Förderbedarfe
•Einsatz	der	Ressourcen
•freiwillig	

ab
sc
hl
us
sg
ef
äh
rd
et
e	
Su
S

SuS
m
it	Förderbedarf
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Bei	 der	Gestaltung	des	dualen	Unterrichts	wird	 zwischen	den	praxisbezogenen	Angeboten	
(für	 alle	 Schüler*innen)	 und	 dem	 Praxislernen	 in	 besonderer	 Organisationsform	 (ab	 Jahr-
gangsstufe	9	für	Schüler*innen,	für	die	kein	Schulabschluss	erreichbar	erscheint)	unterschie-
den.		
	
Im	 Schuljahr	 2016/17	wurde	 das	 Praxislernen	 im	 Jahrgang	 9	 erstmalig	 in	 der	 besonderen	
Organisationsform	einer	abschluss-	und	praxisorientierten	Lerngruppe	(apL)	eingerichtet.	Die	
FOS	bietet	diese	freiwillige	berufsorientierende	Lernform	Schüler*innen	mit	sonderpädago-
gischem	Förderbedarf,	mit	einer	Abschlussgefährdung	und	interessierten	Willkommensklas-
senschüler*innen	an	und	erweitert	das	oben	beschriebene	Förderangebot.		
Die	abschluss-	und	praxisorientierte	Lerngruppe	schafft	ein	inklusives	Lernangebot	für	diese	
Schüler*innen	mit	dem	Ziel	der	bestmöglichen	Förderung	individueller	Ressourcen	und	der	
Erlangung	eines	qualifizierten	Schulabschlusses.	Wichtige	 Instrumente	für	diese	Zielsetzung	
sind	 der	 individuelle	 Lernplan	 und	 die	 Bildungsberatung.	 Die	Maßnahmen	 zur	 Differenzie-
rung	 beziehen	 sich	 auf	 die	Qualität	 oder	 die	Quantität	 der	 theoretischen	 und	 praktischen	
Anforderungen,	der	eingesetzten	Materialien	und	der	Methoden.	Die	Grundlage	der	Förde-
rung	 und	 der	 differenzierten	 Leistungsbewertung	 bilden	 die	 Arbeit	 mit	 den	 individuellen	
Lernplänen	 und	 ggf.	 die	 Berücksichtigung	 aller	 Nachteilsausgleiche.	 (siehe	 angefügte	 Bei-
spielstundenpläne)	
	
Begleitet	durch	Lehrkräfte	können	alle	Schüler*innen	in	den	Werkstattbereichen	Tätigkeits-
erfahrungen	sammeln,	entsprechend	 ihrer	 individuellen	Bildungsbedürfnisse	gefördert	und	
gefordert	werden	und	ihre	praktischen	Stärken	zeigen.	Das	praxisorientierte	Lernen	ermög-
licht	 es	 den	 teilnehmenden	 Schüler*innen,	 eine	 motivationale	 Grundstruktur	 aufzubauen	
und	zu	festigen,	die	eigenen	 individuellen	Lernwege	zu	erschließen	und	Selbstbewusstsein,	
ein	größeres	Selbstwertgefühl	und	eine	realistische	Selbsteinschätzung	zu	entwickeln.	
Gelingt	eine	Stabilisierung	der	 Schüler*innenpersönlichkeit	 im	Sinne	von	Motivation,	 Lern-	
und	 Sozialverhalten,	 Leistungszuwachs,	 Abschlussorientierung	 und	 Anschluss	 an	 das	 Leis-
tungsniveau	der	Herkunftsklassen,	ist	eine	Rückkehr	in	die	Herkunftsklasse	möglich.	
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Anhang:	Beispielstundenpläne	
	
Schüler*innen	mit	Förderbedarf	Lernen	

	
	
Schüler*innen	mit	Lernschwierigkeiten	

	
	 	

32 h
● Klassenunterricht

□ lt.  Rasterplan

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

paoLG paoLG paoLG paoLG paoLG

1 --- Kunst  ●
Musik
Sport

PR
A

XI
S

W
a
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p

fli
ch

tfa
ch

 1
H

a
us

w
irt
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ha

ft

Deu □ Nawi

2 --- Deu □ Nawi

3 Kunst   ●
Musik
Sport

Eng 

PR
A

XI
S 

   
   

   
   

BO
P

Te
ch

ni
k

GW

4 Eng GW

5 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ Ethik

6 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ Ethik

7 Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

34 h
● Klassenunterricht

□ lt.  Rasterplan

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

temporär temporär temporär temporär temporär

1 ● ● ● Deu □ ●

2 ● ● ● Deu □ ●

3 ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ●

5 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ ● ●

6 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ ● ●

7 - 9 ● ● ● ● ●
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Schüler*innen	mit	Abschlussgefährdung	

	
	
Schüler*innen	im	Produktiven	Lernen	

	
	

32 h
● Klassenunterricht

□ lt.  Rasterplan
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paoLG paoLG paoLG paoLG paoLG

1 --- Kunst  ●
Musik
Sport

PR
A

XI
S

W
a

hl
p

fli
ch

tfa
ch

 1
H

a
us

w
irt

sc
ha

ft

Deu □ Nawi

2 --- Deu □ Nawi

3 Kunst   ●
Musik
Sport

Eng 

PR
A

XI
S 

   
   

   
   

BO
P

Te
ch

ni
k

GW

4 Eng GW

5 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ Ethik

6 Mathe   □ Deu □ Mathe  □ Ethik

7 Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz

32 h
● Klassenunterricht

□ lt.  Rasterplan

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

PL PL PL PL PL

1 En  ● Kommunikation 
Präsentation

Pr
a

xi
sp

la
tz

Pr
a

xi
sp

la
tz

Lernbereich

2 En  ● Lernbereich

3 KG En Fö Lernbereich

4 Dokumentation En Fö WPF

5 Mathe   □ Deu □
Ethik

6 Mathe   □ Deu □
Ethik

7 Lernzeit 
mit Erz

Lernzeit 
mit Erz


